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Informations- und Mitteilungsblatt der Stadt Stollberg
mit den Ortsteilen Beutha /Raum, Gablenz, Hoheneck, Mitteldorf und Oberdorf 

 sowie der Gemeinde Niederdorf 

Weitere Informationen unter:

www.stollberg-erzgebirge.de

www.niederdorf-erzgebirge.de
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am 28. September 2022, 19:00 Uhr wird die Stadtverwaltung im
Bürgergarten den gegenwärtigen Planungsstand zum Thema
Katastrophenvorsorge vorstellen.

Wer diese Ankündigung dahin missversteht, dass hier Panikma-
che betrieben werde, dem sei die Überschrift „Ahrtal“ entgegen-
gehalten. Die dort stattgefundene Katastrophe hat uns allen vor
Augen geführt, wie schnell wir uns aus der gewohnten Umwelt
heraus gerissen mit den Urgewalten der Mutter Natur konfron-
tiert sehen können.

Zusätzliche Brisanz hat das Thema natürlich mit der gegenwärti-
gen Diskussion um eine sich abzeichnende Gasmangellage
erhalten.

Auch wenn wir in Deutschland unsere alltägliche Infrastruktur als
absolut verlässlich erleben und Beschreibungen mehrstündigen
Stromausfalles in anderen Regionen der Welt als sehr exotisch
empfinden, werden wir derzeit – nicht nur durch die Situation in
der Ukraine – daran erinnert, dass Veränderungen sich manch-
mal rasch und umfangreich darstellen können.

Aufgabe einer kommunalen Verwaltung ist es, unter diesen
Gesichtspunkten absehbar mögliche Gefahrenentwicklungen zu
analysieren und entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
sowie den zur Verfügung stehenden Mitteln Vorsorge für die
Bevölkerung zu organisieren.

Die Gefahrenlagen, auf die wir uns aktuell vorbereiten, sind zum
einen der vorübergehende Ausfall der Gasversorgung sowie
daran anschließend ein vorübergehender Ausfall der Stromver-
sorgung.

Das Thema „Einsparen von Energie“ hat für uns eine untergeord-
nete Bedeutung, weil wir dieses Thema aufgrund der daraus
ableitbaren Kosten seit jeher beachten.

Zielsetzung kann selbstredend nicht sein, dass alle etwaige
Unannehmlichkeiten abgefangen werden. Sollte es zu den
vorbezeichneten Szenarien kommen, geht es aus Sicht des
Rathauses um die Abwendung drohender Gefahren für Leib und
Leben – sämtliche anderen Interessen haben dahinter zurück zu
stehen.

Mit der Bevorratung von 300.000 Liter Heizöl haben wir uns für
den Fall des Gasausfalls dafür vorbereitet, dass die an die Fern-
wärme angeschlossenen Gebäude weiterhin mit Wärme
versorgt werden können. In allen städtischen Einrichtungen, die
eine Wärmeerzeugung auch ohne Gas bewerkstelligen können,
sind die jeweiligen Lager aufgefüllt.

Wir werden insbesondere zu der Veranstaltung im Bürgergarten
alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt dazu aufrufen, im
Rahmen der eigenen Möglichkeiten Vorsorge dafür zu treffen,
dass auch bei fehlender Gasversorgung einzelne Räume warm-
gehalten werden können. Sehr wichtig dabei ist, dass eine elek-
trische Beheizung das Risiko eines flächendeckenden Strom-
ausfalles aufgrund Überlastung maximieren würde. Ein solcher
Stromausfall würde sich definitiv über mehrere Tage erstrecken,
da der Zusammenbruch größerer Teile des Stromnetzes nicht
per Knopfdruck wieder zu beheben ist.

Deshalb empfehlen wir allen, die dazu in der Lage sind, sich mit
brennbaren Rohstoffen wie Heizöl, Heizgas, Holz sowie Kohle zu

versorgen. Die Menge der Bevorratung sollte sich dabei nicht am
unteren Limit orientieren.

Für diejenigen Teile unserer Bürgerschaft, die nicht an Fernwär-
me angeschlossen sind und die in ihren Wohnräumen auch keine
Möglichkeit der alternativen Beheizung haben, bereiten wir
Schulen bzw. Turnhallen sowie den Bürgergarten zur zeitweisen
Unterbringung vor.

Für den absoluten Notfall eines vorübergehenden, tagelangen
Stromausfalls rufen wir des Weiteren auch alle Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt dazu auf, Nahrungsmittelreserven anzule-
gen.

Nähere Informationen und Gelegenheiten zur gemeinsamen
Diskussion wird es – wie bereits erwähnt – am 28. September
2022 im Bürgergarten geben.

Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die vorbeschrie-
benen Situationen hoffentlich nicht eintreten. Andererseits muss
man allerdings auch einräumen, dass nicht alle Bedingungen für
den Eintritt dieser Situation durch ein entsprechendes Handeln
an zuständiger Stelle beeinflussbar sind – sodass zu einem
bestimmten Prozentsatz nicht ausgeschlossen werden kann,
dass es zu einem Notfall kommt, auf den wir dann vorbereitet
sein wollen.

Wichtigstes Anliegen in jeder Notfallsituation ist das Vermeiden
von Chaos und Verzweiflung. Auch diesbezüglich geht es uns
bei der Veranstaltung im September darum, unsere Bürgerschaft
darauf vorzubereiten, dass auch bei Eintritt, welcher Situation
auch immer, gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung unter-
einander Garanten für die beste Lösung der anstehenden
Probleme sind. Wir wollen an diesem Abend das Gefühl vermit-
teln, dass natürlich Anlass zur Sorge besteht – aus dieser Sorge
aber keine Ängste entwickelt werden müssen, sondern vielmehr
die Bürgerschaft insgesamt und gemeinsam im Vorfeld zur
Besprechung von Lösungsmöglichkeiten zusammenkommt. In
den gut 1.000 Jahren unserer städtischen Geschichte galt es
manch schwierigere Situationen zu meistern – ich erbitte insbe-
sondere für die hier angezeigte Veranstaltung möglichst viele
Besucher, die konstruktive Ideen für die Bewältigung der anste-
henden Themen mitbringen.

Zum Abschluss möchte ich noch darauf verweisen: ich bin ein
zutiefst überzeugter Anhänger der kommunalen Eigenverant-
wortung – jenes Modells, das bis in die längere deutsche
Geschichte kleiner Einzelstaaten zurückreicht und als Gegen-
satz zum Zentralismus gilt.

Eigenverantwortung bedeutet, dass wir als Bürgerschaft vor Ort
unsere Probleme bzw. unsere Möglichkeiten am besten kennen
und lösen können. In diesem Sinne bin ich aus den Erfahrungen
meiner bisherigen Amtszeit sehr optimistisch, dass wir auch die
anstehenden Aufgaben gemeinsam lösen werden – ganz gleich,
um welche Aufgaben es sich dabei handeln wird. Wichtigste
Voraussetzung dabei sind die unscheinbaren Wörtchen
„gemeinsam“ und „miteinander“.

Glück Auf!

Marcel Schmidt, Bürgermeister

Liebe Stollbergerinnen und liebe Stollberger,
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� Postanschrift:

Stadtverwaltung Stollberg

Postfach 12 32 · 09362 Stollberg

� Hausanschrift:

Stadtverwaltung Stollberg

Hauptmarkt 1 · 09366 Stollberg

Telefon:   037296 94-0

Fax:         037296 2437

E-Mail:    info@stollberg-erzgebirge.de

Internet:  www.stollberg-erzgebirge.de

�   Bürgerservice Stollberg

Montag         geschlossen

Dienstag        09:00 bis 12:00 Uhr

                     13:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch       08:00 bis 12:00 Uhr

                     13:00 bis 15:00 Uhr

Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr

                     13:00 bis 18:00 Uhr

Freitag           09:00 bis 13:00 Uhr

1. und 3. Samstag im Monat

                     08:30 bis 11:00 Uhr

Es wird um vorherige Terminabsprache

gebeten.

Telefon:   037296 94-0

Fax:         037296 94-163

E-Mail:    buergerservice@

               stollberg-erzgebirge.de

�   Fachämter und Stadtkasse

Montag         geschlossen

Dienstag        09:00 bis 12:00 Uhr und 

                     13:00 bis 15:30 Uhr

Mittwoch       08:00 bis 12:00 Uhr

Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 

                     13:00 bis 17:30 Uhr

Freitag           09:00 bis 12:30 Uhr

Das Standesamt hat zusätzlich

montags von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr

für Sterbefälle geöffnet.

�   Stadtbibliothek

Montag         10:00 bis 12:00 Uhr und 

                     14:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag       10:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch       geschlossen

Donnerstag   10:00 bis 18:00 Uhr

Freitag           10:00 bis 12:00 Uhr

Samstag       09:00 bis 12:00 Uhr

               

Telefon:   037296 2237

Fax:         037296 2147

E-Mail:    bibliothek@

               stollberg-erzgebirge.de

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

� Einladungen

Alle interessierten Bürger der Stadt Stollberg werden

• zur Sitzung des Stadtrates am 05.09.2022 um 18:30 Uhr

und

• zur Sitzung des Kultur-, Schul- und Sozialausschusses am 19.09.2022 um 

16:30 Uhr 

eingeladen.

Die Sizungsorte werden hierfür noch bekanntgegeben. Bitte beachten Sie die öffentli-
che Bekanntgabe im Schaukasten vor dem Rathaus bzw. auf unserer Internetseite.

Diese Veröffentlichung trägt informativen Charakter. Ort, Zeit und weitere Informationen

entnehmen Sie bitte entsprechend § 3 Abs. 1 der Bekanntmachungssatzung der

Stadt Stollberg durch Anschlag im Schaukasten vor dem Rathaus, Hauptmarkt 1,

09366 Stollberg.

Impressum für den amtlichen Teil 

Herausgeber: Große Kreisstadt Stollberg, Oberbürgermeister Marcel Schmidt, Hauptmarkt

1, 09366 Stollberg, Telefon: 037296 94-0, Fax: 037296-2437,

E-Mail: info@stollberg-erzgebirge.de, www.stollberg-erzgebirge.de 

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Stadt Stollberg ist der Oberbürgermeister der Stadt.

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Gemeinde Niederdorf ist der Bürgermeister der

Gemeinde. Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Verfasser der Artikel (gekennzeichnet).

Mit dem Einreichen eines Artikels/Bildes erklärt der Einreicher, dass keine Rechte Dritter

bestehen bzw. durch die Veröffentlichung Rechte Dritter nicht verletzt werden bzw. das

Einverständnis der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung (im Tageblatt sowie online)

erteilt wurde.

Verteilung: Die Verteilung erfolgt durch die Freie Presse/BLICK. Der Stollberger Stadtanzei-

ger ist eine Beilage in der Mittwoch-Ausgabe vom BLICK. Die Verteilmenge beträgt 6461

Exemplare. Restexemplare sind in der Stadtverwaltung/Bürgerservice zur Mitnahme erhält-

lich. Reklamationen richten Sie bitte an den Verlag – Telefon: 037208 876-0.

Zusätzlich bietet der Verlag den kosten freien, digitalen Versand des Stollberger Anzeigers

als Newsletter an. Dazu melden Sie sich bitte per E-Mail beim Verlag unter:

newsletter@riedel-verlag.de mit dem Betreff „Stollberger Stadtanzeiger“ an.

Sie können auch gegen Überweisung der Postgebühr (Rechnung bzw. Halbjahresrechnung)

den Stollberger Anzeiger adressiert in den Briefkasten bekommen.

Wenden Sie sich dazu bitte an den Verlag – Telefon: 037208 876-0.

Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der Genehmigung der Stadtverwaltung Stollberg.

� Hinweis der Redaktion

Die Ausgabe Nr. 09, Jahrgang 2022 des „STOLLBERGER Stadtanzeigers“

erscheint am Mittwoch, dem 21. September 2022. Beiträge hierfür sind späte-

stens bis Freitag, dem 9. September 2022, an die Stadtverwaltung Stollberg

unter  der E-Mail-Adresse: stadtanzeiger@stollberg-erzgebirge.de zu senden.

Die Redaktion behält sich vor, Text und Bildmaterial nach verfügbarem Platz zu

veröffentlichen. Redaktionsschluss für Anzeigenkunden ist der 12. September

2022. Anzeigenkunden wenden sich bitte an Riedel GmbH & Co. KG | Telefon:

037208 876-0

E-Mail: anzeigen@ riedel-verlag.de | www.riedel-verlag.de
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Mit Bescheid vom 27.06.2022, Aktenzeichen 00973-2022-60, hat
das Landratsamt Erzgebirgskreis die vom Stollberger Stadtrat in
seiner öffentlichen Sitzung am 14.03.2022 beschlossene Satzung
über den Bebauungsplan Nr. 33 der Stadt Stollberg „Wohngebiet
Wischberg“ in der Fassung vom Februar 2022 mit Auflagen und
Hinweisen genehmigt. Die redaktionelle Erfüllung der Auflagen und
Hinweise durch die Stadt Stollberg wurde vom Landratsamt Erzge-
birgskreis mit Schreiben vom 08.08.2022, Aktenzeichen 00973-
2022-60, bestätigt.

Die Satzung wurde vor der Bekanntmachung gemäß § 4 Abs. 3
SächsGemO ausgefertigt. Die Genehmigung des Bebauungsplanes
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches öffentlich
bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung über den Bebauungs-
plan Nr. 33 der Stadt Stollberg „Wohngebiet Wischberg“ in Kraft. 

Jedermann kann den rechtskräftigen Bebauungsplan, bestehend
aus 
– der Planzeichnung (Teil A) und
– den textlichen Festsetzungen (Teil B), 
die Begründung mit Umweltbericht sowie die zusammenfassende
Erklärung nach § 10 a Absatz 1 BauGB in der Stadtverwaltung Stoll-
berg, Hauptmarkt 1, 09366 Stollberg im Bau-/Ordnungsamt,
Zimmer 212, während folgender Sprechzeiten 

Dienstag          09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Mittwoch          08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag      09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr 
Freitag              09:00 bis 12:00 Uhr 

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Ergänzend
können die o.g. Unterlagen gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB auch auf
der Internetseite der Stadt Stollberg www.stollberg-erzgebirge.de
und im zentralen Landesportal des Freistaates Sachsen unter
www.buergerbeteiligung.sachsen.de eingesehen werden. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolge des § 215 Abs.1 BauGB wird hingewie-
sen. 

Unbeachtlich werden demnach: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-

che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn Sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung
über den Bebauungsplan Nr. 33 „Wohngebiet Wischberg“
schriftlich gegenüber der Stadt Stollberg unter der Darlegung
des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 2 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Demnach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile entstanden
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

� Bekanntmachung der Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 33 der Stadt Stollberg „Wohngebiet Wischberg“

� Einladung zur Informationsveranstaltung

Am 28. September 2022, Beginn 19:00 Uhr findet im Bürgergarten Stollberg eine Informationsveranstaltung zum
Thema „Katastrophenvorsorge“ statt. Dazu laden wir alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stollberg und ihrer Ortsteile recht
herzlich ein. Nähere Informationen dazu finden Sie im Vorwort unseres Oberbürgermeisters.

Ihre Stadtverwaltung Stollberg

ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN

� Folgende neu angemeldete Gewerbe, für welche die Betriebsinhaber mit der Veröffentlichung
im Stadtanzeiger einverstanden sind, werden hiermit bekannt gegeben:

Betriebsinhaber                 Anschrift des Gewerbes               Tätigkeit

Scharte, Silvio                     09366 Stollberg/Erzgeb.,                Direktvertrieb von Waren und Dienstleistungen insbesondere
                                            Albrecht-Dürer-Straße 65E              Versicherungen und Bausparverträge, Promotion, Mystery Shopper 
                                                                                                    (Testkäufer), Hausmeisterdienste, Kleintransporte und Kurierdienste, 
                                                                                                    Verkauf von Ersatzteilen und Tuningteilen für PKW

Klemm, Ingo                        09366 Niederdorf,                           Verkauf von Möbel und Deko über Internethandel sowie Ladengeschäft
                                            Neue Schichtstraße 2                      

Löbel, Anja                          09366 Stollberg/Erzgeb.                 Vermittlung von Versicherungen als gebundener Vermittler nach § 34 d 
                                            Ernst-Thälmann-Straße 30              Abs. 7 GewO; Immobiliendarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 GewO,
                                                                                                    Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum 
                                                                                                    Abschluss von Verträgen über Darlehen mit Ausnahme von Verträgen 
                                                                                                    im Sinne des § 34 i Abs. 1 GewO
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� Insektenhotel, Waldwölfe Stollberg

Wiesenblumen wo ehemals kurzgeschorener Rasen war. Eine
Pergola wo ehemals nur Wäschestangen waren. Vögel und Insekten
wo vorher keine waren. Und einen kleinen Treffpunkt in der Nachbar-
schaft, wo bisher eine ungenutzte Fläche zwischen den Häusern
lag. Die „Vogelhöfe“ an der Von-Kleist-Straße sollen nicht nur das
Freiraumangebot im Wohngebiet ergänzen, sondern auch einen
Beitrag zu mehr Artenvielfalt leisten. Denn bekanntermaßen haben
sie es schwer dieser Tage – die Insekten, Falter, Käfer und Vögel. 

Eine große Bereicherung für diese Lebewesen stellt daher insbeson-
dere das Insektenhotel dar, dass das Stollberger Adventure-Team
„Waldwölfe“ gebaut hat und das im Garten zwischen den Hausnum-
mern 12 und 18 der Von-Kleist-Straße seinen Platz gefunden hat.
Die „Waldwölfe“, das sind Kinder und Jugendliche zwischen 6 und
15 Jahren die lernen wollen, was es heißt, ein „Outdoor-Experte“ zu
sein. Alle 14 Tage treffen sie sich, um gemeinsam zu erfahren, was
man zum Überleben in der Natur braucht, wie man ein Lagerfeuer
entfacht oder wie man sich mit Karte und Kompass in der Natur
orientiert. 
Am 15. Juni trafen sie sich vor Ort, um gemeinsam ihr Insektenhotel
einzuweihen. Nachdem die Plakette des Fördermittelgebers
montiert und ein paar Fotos geschossen waren, machten es sich
alle bei herrlichem Hochsommerwetter auf Picknickdecken gemüt-
lich und lauschten den interessanten Ausführungen zum Thema

Artenvielfalt und Insekten, die Herr Beyer vom „Pink Panther e.V.“
vortrug.
An dieser Stelle ein „lautgeheultes“ Dankeschön an das Adventure-
Team mit seinem engagierten Leitwolf René Harzer, den Jugendtreff
„Pink Panther e.V.“ und die Firma Holzbau Meyer, die das Material
für den Rahmen der schmucken „Hotelanlage“ gestellt hat. 

Das Adventure-Team „Waldwölfe“ wird mitfinanziert durch Steuer-
mittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlosse-
nen Haushalts. 

� Baustellenrapport

� Schloss Hoheneck – Sanierung Westflügel (TPZ) und
Fachwerkhaus
Die Arbeiten haben im IV. Quartal 2018 begonnen und dauern
insgesamt bis Ende 1. Quartal 2023. Die Sanierung des Fach-
werkhauses dauert voraussichtlich bis Ende 2023.

� Gehwegbau und Fahrbahnsanierung Hartensteiner Straße
zwischen Am Bach und Neuwürschnitzer Straße in Oberdorf
Die Arbeiten werden im Zeitraum vom 04.04.2022 bis voraus-
sichtlich 31.10.2022 ausgeführt.

� Ausbau Feldstraße (1. BA) zwischen Jahnsdorfer Straße und
Robert-Koch-Straße
Die Straßenbauarbeiten sowie die Erneuerung der Versorgungs-
leitungen erfolgen im Zeitraum vom 14.03.2022 bis voraussicht-
lich 31.10.2022.

� Neugestaltung multifunktionaler Platz an der August-Bebel-
Straße (untere Wendestelle) in Gablenz
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im Zeitraum vom 18.07.2022
bis voraussichtlich 30.09.2022.

� Erneuerung Trinkwasserleitung Alfred-Kempe-Straße,
zwischen Erich-Weinert-Straße und Albrecht-Dürer-Straße
(Auftraggeber: RZV)
Die Arbeiten erfolgen im Zeitraum vom 11.04.2022 bis voraus-
sichtlich 31.08.2022.

� Erneuerung Trinkwasserleitung Glückaufstraße, zwischen
Schlachthofstraße und Tunnelweg (Auftraggeber: RZV)
Die Arbeiten erfolgen im Zeitraum vom 16.05.2022 bis voraus-
sichtlich 30.09.2022. Die Fertigstellung des Vorhabens verzögert
sich auf Grund der dringend notwendigen Erneuerung der
Gasleitung.

� Erneuerung Trinkwasserleitung Glückaufstraße, zwischen
Tunnelweg und Pestalozzistraße (Auftraggeber: RZV)
Die Arbeiten werden im Zeitraum vom 05.09.2022 bis voraus-
sichtlich 21.10.2022 ausgeführt.

� Erneuerung Trinkwasser- und Gasleitung Zwönitzer Straße,
zwischen Polizeirevier und Einmündung Am Wischberg
(Auftraggeber: RZV und Mitnetz Gas)
Hier werden die erforderlichen Arbeiten im Zeitraum vom
20.06.2022 bis voraussichtlich 28.10.2022 ausgeführt.

� Der Stollberger Friedensrichter

Die Sprechstunde des Stollberger Friedensrichters, Christoph
Jenatschke, findet nach Terminabsprache in der Stadtbiblio-
thek, Schillerplatz 2 statt. Anmeldungen bitte unter folgender
Telefonnummer: 037296 939283.

Eine Vereinbarung ist auch über die E-Mail-Adresse: 
christoph.jenatschke@friedensrichter.de möglich.

INFORMATIONEN UNTER WWW.STOLLBERG-ERZGEBIRGE.DE



STOLLBERGER Stadtanzeiger | Nr. 8 | 24. August 2022                                             6                                                                                                            Nichtamtlicher Teil

C
M
Y
K

Wer diese Gegenstände vermisst, kann gern in der Stadtverwaltung Stollberg im Bürgerser-
vice (Telefon 037296/940) nachfragen. 

� Zur Information:
In der Verwaltungskostensatzung der Stadt Stollberg vom 29.05.2017, in Kraft getreten
am 18.06.2017, unter Fundgebühren Punkt 1.2., sind die Gebühren über Aufbewahrung
und Aushändigung von Fundgegenständen geregelt – ebenso im BGB-Sachenrecht –
§§ 970 bis 975.

� Stadtverwaltung Stollberg – Fundbüro 
(Rufnummer: 037296/940) Stand: 12. August 2022

Nr. Fund     Fundort                                                       Gegenstand

31/22         Stollberg, Uranus-Apotheke                          Damenbrille

32/22         Stollberg, LIDL                                              Geld

33/22         Stollberg, LIDL                                              Geld

34/22         Stollberg, LIDL                                              Geld

35/22         Stollberg, LIDL                                              Geld

36/22         Stollberg, LIDL                                              Strichcodekarte „Depeche Mode“

37/22         Stollberg, LIDL                                              Geld

38/22         Stollberg, Cura-Seniorenzentrum                 Damenbrille

43/22         Stollberg, Höhe Bibliothek                            Ohrring

44/22         Stollberg, Bahnhof                                        Pullover Gr. S

46/22         Stollberg, Albrecht-Dürer-Passage                Kinder-Trainingsjacke

47/22         Niederdorf, Jahnsdorfer Straße                     Sonnenbrille

49/22         Chemnitz, Straße der Nationen                     Geld

folgende Schlüssel wurden abgegeben:

S11/22       Stollberg, LIDL                                              1 Schlüssel mit Schlüsseltasche

S12/22       Stollberg, LIDL                                              1 Schlüssel mit Anhägern

S13/22       Stollberg, Krankenhaus Radiologie               4 Schlüssel am Bund

S14/22       Stollberg, Rudolf-Breitscheid-Straße            1 Schlüssel mit Anhänger

� Liebe Kunden des
Stollberger Wochenmarktes, 

die Ferienzeit ist (fast) vorüber und wir
freuen uns sehr, wieder alle Händler am
Markt begrüßen zu dürfen – auch das
Fischsortiment kommt demnächst
zurück.
Wir freuen uns auf ein vielfältiges
Warenangebot, welches wir Ihnen
immer mittwochs ab 08:00 Uhr anbie-
ten. Besuchen Sie den Stollberger
Wochenmarkt!

Märkte im September
07.09./14.09./21.09./28.09.2022 

In der letzten Septemberwoche begin-
nen wir bereits mit den Aufbauarbeiten
für den „Stollberger Bauernmarkt“.
Bitte beachten Sie hier die Verkehrszei-
chen.

Für Fragen und Anregungen stehen wir
unter 037296 / 79215 gern zur Verfü-
gung.

Bärbel Raatz
Marktmeisterin
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� Tarifanpassungen zum 1. August 2022

Seit 1. August gelten im Bereich des Verkehrsverbundes Mittelsach-
sen neue Tarife. Die Ticketpreise steigen um 6,6 Prozent. Das hatte
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes bereits im März
2022 beschlossen.
Jens Meiwald, Vorsitzender des VMS-Tarifbeirates, sagte im März:
„Die Tarifanpassung ist dem VMS in Zusammenarbeit mit den
kooperierenden Verkehrsunternehmen nicht leichtgefallen. Sie ist
aber für einen funktionierenden Nahverkehr notwendig und deckt
allenfalls einen Teil der gestiegenen Kosten ab.“
Der Preis für einen Einzelfahrschein (Preisstufe 1) steigt um 20 Cent
auf 2,50 Euro. Die Abo-Monatskarte (Preisstufe 1) wird um vier Euro
teurer, steigt auf 55 Euro. Entsprechend verteuern sich Fahrscheine
und Monatskarten der anderen Preisstufen. Die kompletten Ände-
rungen entnehmen Sie bitte dem Anhang.
Positiv: Unberührt von den Veränderungen sind die Preise für
„JungeLeuteTicket“, „SeniorenTicket“, „SeniorenTicket Partner“,
„AzubiTicket Sachsen“, „BildungsTicket“ „FerienTicket Sachsen“
sowie „FerienTicket VMS+VVV“.
Neu im Sortiment ist eine 10er-Tageskarte, deren einzelne Tagesab-
schnitte ohne zeitliche Beschränkung abgefahren werden können.
Dies ist für Fahrgäste interessant, die wegen Homeoffice oder flexi-
bler Arbeitszeiten und -orte kein Monatsabo mehr benötigen. Der
Vertrieb erfolgt ausschließlich digital – über die Apps Handy-Ticket
Deutschland, DB Navigator und MRB.
Neu ist ebenfalls, dass das „JungeLeuteTicket“ nun bereits ab
einem Alter von 15 Jahren gilt (vorher 16 Jahre).
Gestrichen wird die Wochenkarte (sinkende Verkaufszahlen, Einfüh-
rung 10er-Tageskarte), die Abo-Monatskarte Schüler/Azubi entfällt
ebenfalls: Den wenigen Kunden, die diese Produkte derzeit noch
nutzen, wird alternativ die Nutzung anderer attraktiver Pauschal-
preis-Abos („BildungsTicket“, „AzubiTicket“) bzw. ermäßigter
Monatskarten angeboten.
Die Vorbereitung für die Tarifanpassung lief bereits seit Herbst 2021.
Die in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Energiepreise
sind in der jetzigen Tarifanpassung nicht eingepreist.

Verkehrsverbund Mittelsachsen

Preistabelle ab 1. August 2022
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Ein Katastropheneinsatz in dieser Größe ist für jede/n Feuerwehr-
mann/-frau etwas Besonderes. Wenn man seinen Marschbefehl
bekommt, ist man doch etwas aufgeregt und geht gedanklich sämt-
liche Szenarien durch, die einen erwarten könnten. Man stellt sich
Hektik im Kampf gegen Meter hohe Flammen und körperliche
Höchstanstrengung vor. Dies ist so nur teilweise richtig. 
Aber fangen wir von unserem Eintreffen an: im Einsatzgebiet ange-
kommen, ist das Erste, was man macht, warten. Man meldet sich im
Bereitstellungsraum einsatzbereit und wartet auf seinen Einsatzbe-
fehl - und das kann dauern! 
Man hat von vielen Einheiten vor Ort gehört, dass diese mehrere
Stunden im Bereitstellungsraum standen und vergeblich auf ihren
Einsatzbefehl warteten. So etwas zerrt natürlich an der Moral hoch
motivierter Einsatzkräfte. Wenn man dann endlich seinen Einsatzbe-
fehl bekommen hat, ist dessen Umsetzung alles andere als ein
Zuckerschlecken. Unser Einsatzauftrag bestand darin, eine soge-
nannte Riegelstellung auf dem kleinen Winterberg zu halten. Das
heißt, dass das Feuer nicht über eine bestimmte Linie (in unserem
Fall ein Waldweg) hinauslaufen darf, da sonst eine unkontrollierte
Ausbreitung folgen würde. Konkret hieß das: man schleppt mit
Wasser gefüllt Schläuche oder Löschrucksäcke mit einem
Fassungsvermögen von 25 Litern durch abgebrannte Wälder um
Glutnester abzulöschen, die die Löschhubschrauber nicht in Gänze
löschen konnten. Dabei muss man erwähnen, dass in einem Natio-
nalpark wie der Sächsischen Schweiz kein Totholz aus dem Wald
abtransportiert werden darf. Somit liegen sämtliche entwurzelte
Bäume, die nicht Opfer der Flammen geworden sind, wie übergroße
Mikado-Stäbchen auf dem Boden, worüber wir unsere Schläuche
ziehen mussten, um an die Glutnester zu gelangen. Neben dem
Erspähen und Ablöschen von Glutnestern musste auch der Boden
im Brandgebiet umgegraben werden, da zahlreiche Glutnester in
teilweise 1,80 m Tiefe gefunden wurden. Das Umgraben erfolgte
meistens mittels Feuerwehräxten, Schaufeln oder auch dem

„Haligen-Tool“ und war nicht weniger anstrengend, als das
Löschen. Wer einmal in der Sächsischen Schweiz war, weiß um die
Beschaffenheit dieses Geländes. Die Löscharbeiten wurden oftmals
an steilen Abhängen durchgeführt, was es für uns nicht einfacher
gemacht hat. Das Ganze wurde in 12h-Schichten praktiziert. Dabei
kommt auch der/die fitteste Feuerwehrmann/-frau an seine/ihre
Grenzen. In der ganzen Zeit war das Wetter nicht gerade auf unserer
Seite. Die oben beschriebenen Arbeiten führten wir bei teilweise
35°C durch. Auch bei unseren Nachtschichten war die Wärme am
Tag und der Wind in der Nacht eine sehr ungünstige Kombination.
Dadurch fachten immer wieder Glutnester auf und entzündeten sich
in einer enormen Geschwindigkeit. Wenn man dann in der Nacht
alleine in seinem Bereich abgestellt ist, kommt dabei doch etwas
Hektik auf. In diesem Fall ist es das Wichtigste, Ruhe zu bewahren
und besonnen die Brandherde zu bekämpfen.  
Nach fast zwei Wochen Umgraben und Ablöschen, mit teilweise nur
vierstündigem Schlaf, weiß man, was man geleistet hat. Man ist
kräftemäßig am Ende angelangt und wirklich froh, von neuen
Einsatzkräften aus dem Einsatz abgelöst zu werden. Ob der 
„2. Katastrophenschutzzug Löschwasserversorgung Erzgebirge“
erneut zum Einsatz in der Sächsischen Schweiz Osterzgebirge
kommen wird, kann man aktuell nicht sagen. Die Lage ist heute,
Anfang August 2022, noch nicht am Abklingen. Wie auch immer es
wird: wir als Kameraden der Stadtfeuerwehr Stollberg können mit
Stolz behaupten, mit den Kameraden der Feuerwehren aus Schar-
fenstein, Satzung und unzähligen anderen Wehren ein Stück unserer
Heimat geschützt zu haben. Sobald unser Zug wieder angefordert,
werden wir bereit sein!
Kameradschaftliche Grüße der Kameraden des 2. Katastrophen-
schutzzug Löschwasserversorgung Erzgebirge, LF 20 der Ortsfeu-
erwehr Oberdorf

i.A. Kamerad Philip Fromme 

� Katastropheneinsatz in der Sächsischen Schweiz – Erfahrungsbericht eines Kameraden 
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Sommer, Sonne, Dürre: seit Tagen kämpfen auch Kameraden
aus der Stadtfeuerwehr Stollberg in der Sächsischen Schweiz
gegen die verheerenden Waldbrände. Die derzeitige Trockenheit
geht aber auch an unseren Wäldern in Stollberg und Umgebung
nicht spurlos vorüber. Somit besteht derzeit eine hohe Wald-
brandgefahr. Was jeder tun kann und wie die Bevölkerung der
Feuerwehr am besten hilft, möchten wir hier einmal aufzeigen:

Waldbrände gehören zu den gefährlichsten Bränden. Sie können
sich schnell ausbreiten – dabei zerstören sie nicht nur wertvolle
Holzbestände, sondern auch den Lebensraum für viele Lebewe-
sen. Unter Umständen geraten Tiere und Menschen aber auch
Gebäude durch die Flammen in Gefahr. Um dies zu verhindern,
müssen sie rechtzeitig gemeldet und bekämpft werden.

Gerade bei einer Meldung über einen Waldbrand gilt für uns
Feuerwehrleute deshalb vor allem: Jede Sekunde zählt. Ein
schneller Einsatz ist unbedingt erforderlich.

Während Waldbrände früher mit natürlichen Ursachen (Blitzein-
schlag) ein Bestandteil der Natur waren, sind es heute vor allem
die Menschen, die für die Feuer verantwortlich sind – durch
Brandstiftung und Fahrlässigkeit. Diese beiden Ursachen
machen in Summe mehr als 3/4 aller Waldbrände bundesweit
aus. Die vergleichsweise wenigen verbliebenen und bewirt-
schafteten Waldflächen können einen Waldbrand nicht in dem
Maße kompensieren, wie es bei den einst natürlichen Bränden

der Fall war. Zwar können sich die pflanzlichen Teile des Waldes
überwiegend regenerieren, doch es fehlen zum Beispiel die alter-
nativen Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere. Nachdem die
Menschen in die Forstbewirtschaftung eingegriffen haben,
müssen sie die Wälder vor der Brandgefahr schützen.

� Folgende Tipps sollte daher jeder beherzigen:
– Unterlassen Sie Rauchen sowie das Entzünden offener

Feuer (z.B. Grillen, Abbrennen von Schnittgut), offenes Licht
(Fackeln, Laternen) in Wäldern oder auf Wiesen.

– Werfen Sie niemals Zigarettenkippen aus dem Auto.
– Zufahrten zu Wäldern und Feldern sind Tag und Nacht für

Löschfahrzeuge freizuhalten.
– Vermeiden Sie das Parken auf trockenen Flächen tunlichst -

diese können durch den heißen Auspuff schnell in Brand
geraten.

– Abfälle gehören in den Müll, unachtsam weggeworfen
können diese wie Brenngläser wirken.

– Klären sie ihre Kinder über Folgen von Brandstiftung auf.
– Viele Brände lassen sich durch rasches Eingreifen schon im

Anfangsstadium löschen alarmieren Sie deshalb sofort die
Feuerwehr (Notruf 112).

– Beschreiben sie den Brandort so präzise wie möglich.
– Bleiben Sie nach dem Notruf vor Ort und weisen sie die

Feuerwehr ein. Achten Sie jedoch darauf, sich nicht selbst in
Gefahr zu bringen.

� Die Feuerwehr informiert – Waldbrände und wie man sie verhindert
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� „Erbschleicherei" in Stollberg/Erzgeb.

Testament und Erb schaft
sind ernste Themen?
Nicht mit Jurist Lutz Teet-
zen! Der kann seinem
Beruf als Nachlassrechts-
pfleger jede Menge Komik
abgewinnen und erobert
deshalb seit einigen
Jahren auch als Kabaret-
tist die Bühnen Deutsch-
lands. Mit seinem erfolg-
reichen Programm
„Erbschleicherei – eine heitere Rechtsberatung" gastiert Lutz Teet-
zen am Samstag, 17. September 2022 um 19.00 Uhr im Kulturbahn-
hof Stollberg, Bahnhofstraße 2.
Dabei geht es unter anderem um kuriose Nachlassfälle, die
Erbschaften unserer Promis und die größten Irrtümer im Erbrecht.
Wer weiß denn schon, dass Erbschleicherei gar nicht strafbar ist? Zu
erleben ist amüsante Kleinkunst zum Mitdenken. Mit den Mitteln des
Schauspiels, des Films und des Dialogs werden die Besucher etwa
120 Minuten von der Materie gefesselt. Die Mischung von juristi-
schen Inhalten und komödiantischer Darbietung macht dieses
Stück einzigartig. Durch einen kräftigen Schuss Humor bekommt
das abwechslungsreiche Programm die richtige Würze. Ganz
nebenbei erhalten die Zuschauer Tipps, Erbschaften richtig (auf
sich?!) zu lenken.
Die Tickets zum Preis von 14,30 Euro sind im Buch + Kunst Laden
Claudia Lindner, Herrenstr. 18, Stollberg (Tel. 037296/3175) sowie an
der Abendkasse für 15 € erhältlich.

➜ Weitere Infos und Fotos: www.erb-schleicherei.de
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Anzeige(n)

� Herbstfest in Hoheneck

Gemeinsam gefeiert wird am 24. September ab 15 Uhr im
Phänomenia-Gelände im Innenhof des Areals Staleburc.

Nach zwei Jahren Pause kann endlich wieder ein Herbstfest
stattfinden, zu dem der Ortschaftsrat Hoheneck herzlich
einlädt.

Mit Essen, Getränken, Musik und Spielen für die Kinder ist ein
abwechslungsreicher Nachmittag und Abend für Jung und Alt
geplant. 

Dank-

anzeigen
zum 

Schulanfang

Infos unter:

037208/876-199
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Anzeige(n)

� Veranstaltungen
im Begegnungszentrum 
„das Dürer“ 

• Hausleitung:
Telefon: 037296-932311 | Fax: 037296-932312 / 
E-Mail: post@dasduerer.de | Internet: www.dasduerer.de

• Spielplatz: 
Montag bis Sonntag: 14:00 bis 19:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

• Café „dürer“:
Telefon: 037296/932319, 
Montag bis Sonntag: 14:00 bis 19:00 Uhr

• Verein „groß & klein“ e.V.
Telefon: 037296/932321

• Kinder-Freizeit-Treff
Montag bis Freitag: 14:00 bis 18:00 Uhr 

• Behindertenverband – Ortsgruppe Stollberg
Telefon: 037296/15522
Donnerstag: 09:00 bis 11:30 Uhr

• Sozialverband VdK 
(nur mit Voranmeldung!!!)
Telefon: 03733/42352, Telefon: 03771/258888, Telefon: 0371/33400
Jeden 2. Mittwoch im Monat: 09:00 bis 11:00 Uhr

• Eltern-Kind-Treff mit dem Verein „groß & klein“
(nur mit Voranmeldung!!!) 
Jeden Donnerstag, 09:30 bis 11:30 Uhr

• Schachclub Stollberg
Jeden Mittwoch 17:00 Uhr

• Blutspende HAEMA
Freitag, 02.09., 14:00 bis 19:00 Uhr

• Stricklieseln
Jeden 2. Dienstag und letzten Donnerstag im Monat 14:00 Uhr 

• Spielenachmittag
Dienstag, 20.09., 14:00 Uhr

• Frauenfrühstück
Dienstag, 06.09., 09:00 Uhr

• SHG Parkinson
Montag, 29.08., 13:30 Uhr

• Aphasiker
Donnerstag, 08.09., 10:30 Uhr

• Aquarellmaler
Freitag, 09.09., 17:00 Uhr

• Grillabend
Freitag, 16.09., 17:00 Uhr
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Für die Vorschüler der Kita „Unter dem Regenbogen“ ging ein erleb-
nisreiches Vorschuljahr mit vielen Ausflügen, Besuchen und Überra-
schungen zu Ende. Begonnen hat alles im September mit einem
Waldtag, geleitet vom Förster Rene Harzer. Er hat uns typische Tiere
und Pflanzen gezeigt und uns den Beruf Förster vorgestellt. Danach
haben wir noch ein „Waldsofa“ gebaut. 

Im November besuchte uns Herr Scheuermann vom ASB und übte
mit den Kindern 1. Hilfe. Alle Kinder absolvierten den „Pflasterfüh-
rerschein“. Ebenfalls im November übte die Verkehrswacht mit uns,
auf was ein Schulkind im Verkehr alles achten muss. 

Am 12.05.2022 nahmen die Vorschüler am Sportfest „Kiddy-Cup“
teil. Eine Woche später empfing uns Frau Bachmann im Hort „Am
Park der Sinne“ und zeigte uns die verschiedenen Räumlichkeiten.
Im Außengelände durften die Kinder auch schon mal (zur Probe)
spielen.

In den letzten beiden Monaten ging es dann Schlag auf Schlag. 
Am 09.06.2022 besuchte uns die Polizei. Hier wurde den Kindern
nahegebracht, wann man die Polizei ruft, welche Arten es gibt und
welche Ausrüstung in einem Polizeiauto steckt. Es durfte im Auto
probehalber Platz genommen sowie Helm und Weste angezogen
werden. Auch konnten sich die Kinder Fingerabdrücke nehmen
lassen. Als Höhepunkt ließ die Polizeidrohne „Bonbons auf die
Kinder regnen“. 

Am 14. und 28.06.2022 besuchten die Vorschüler die „Heyde Kera-
mik“ in Jahnsdorf und durften den Werkstoff Ton ausprobieren. Es
entstanden viele tolle Dinge.
Am 23.06.2022 ging es ins „Schilderwerk Beutha“ nach Chemnitz.
Hier durften die Kinder erfahren, wie Verkehrsschilder entstehen.
Zur Erinnerung hat jedes Kind sein eigenes Schild bekommen.
Die Bücherei Lugau mit ihrem Bilderbuchkino „entführte“ am
01.07.2022 die Kinder in die Märchen- und Bücherwelt. 
Am 08. und 09.07.2022 kam das Beste: „Das Zuckertütenfest“.
Mit dem Traktor vom Bauernhof Grimm ging es zum Walkteichspiel-
platz. Zum Vesper entdeckten die Kinder einen Brief von Professor
Wirrkopf, welcher uns auf Schatzsuche durch den Pionierpark
schickte. Viele knifflige Rätsel und Aufgaben führten die Kinder zu
ihrem Schatz: „Eis am Walkbeach“. Zurück im Kindergarten wurde
Pizza gebacken und später am Lagerfeuer Knüppelkuchen. Mit
„Anna, Elsa und Olaf“ ging es dann zu Bett. Am nächsten Morgen
„zauberten“ uns die Eltern ein leckeres Frühstück. Über Nacht
waren auch die Zuckertüten „gewachsen“, welche sie nach einem
kleinen Programm endlich in den Händen halten durften. 

Doch auch nach dem Zuckertütenfest gab es noch zwei weitere
Ausflüge. 

� Wir sagen „tschüssi“ und „goodbye“, die Kita-Zeit ist nun vorbei…
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„Wasser marsch!“ hieß es am 13.07.2022 in der Feuerwehr Stoll-
berg. Nach einer Führung durch den Besprechungsraum, die
Umkleideräume und das Gerätehaus, durften die Fahrzeuge
bestaunt und zur Probe darin Platz genommen werden. Als
Abschluss durften die Kinder mit dem Wasserschlauch „Dosen
abspritzen“ spielen. 
Einen allerletzten Ausflug machten die „lila Schulanfänger-Kleckse“
am 14.07.2022. Es ging in die Grundschule nach Beutha. Frau Gall
zeigte uns „Ihre“ Schule und eines der digitalen Klassenzimmer. Den
Sportplatz, die Turnhalle und das Außengelände durften wir auch
kennen lernen. 
Nun ist die Vorschulzeit vorbei und die „Schule ruft“. Wir wünschen
allen Schulanfängern einen ganz tollen Schulanfang sowie viel Spaß
und Freude in der Schule und beim Lernen. Und auch Ihnen, liebe
Eltern, möchten wir Danke sagen. Danke für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen, für Ihre Unterstützung und die gute Zusammen-
arbeit. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Des Weiteren sagen wir Danke an: Herrn Harzer (Förster); Herrn
Scheuermann (ASB); die Verkehrswacht Aue; Frau Bachmann (Hort
„Am Park der Sinne“); Herrn Ulbrich, Herrn Lehmann und Frau
Demmler (Polizei), die Heyde Keramik Jahnsdorf, das Schilderwerk
Beutha, Frau Böhm (Bücherei Lugau), Herrn Göpfert und Herrn
Schütze (Feuerwehr Stollberg), Frau Gall (Direktorin GS Beutha) und
die Rockband „Change“.
Danke für die vielen schönen, aufregenden, spannenden und lehr-
reichen Momente.
Das Team der Kita „Unter dem Regenbogen“ (Text und Fotos)

� Schulanmeldung

Liebe Eltern der Schulanfänger der Grundschule Beutha

für das Schuljahr 2023/2024,

die Schulanmeldung Ihrer Kinder
geboren: 01.07.2016 – 30.06.2017,
wohnhaft gemeldet in den Ortsteilen Mitteldorf,
Oberdorf, Gablenz, Beutha und Raum 

möchten wir mit einem Informationselternabend verbinden.
Dazu laden wir alle Eltern
am Mittwoch, dem 14. September 2022 um 19:00 Uhr
in die Grundschule Beutha ein. An diesem Abend können Sie Ihr
Kind auch gleich bei uns anmelden. 

� Alle Anmeldetermine auf einen Blick:
14.09.2022 von 18:00 bis 20:00 Uhr
15.09.2022 von  8:00 bis 12:00 Uhr
16.09.2022 von  8:00 bis 12:00 Uhr

Bitte bringen Sie zur Anmeldung die Geburtsurkunde und ggf. den
Nachweis über das Sorgerecht sowie den Impfausweis Ihres Kindes
mit.

Sollten Sie diese Termine nicht wahrnehmen können, so vereinbaren
Sie einfach einen anderen Termin mit uns unter der Telefonnummer:
037605-5388 oder per E-Mail: gs.stl.beutha@t-online.de.
Wenn Sie Ihr Kind an einer Schule in freier Trägerschaft anmelden
möchten, teilen Sie dies bitte bis zum 15.09.2022 mit.
Ihre Grundschule Beutha
➜ www.grundschulebeutha.de

Warten auf den Regen
Sag, soll das wirklich Regen sein?
Die Tropfen sind doch viel zu klein!

Kaum kann ich Tröpfchen dazu sagen,
die Bäume dürsten, die Bauern klagen,

denn längst schon ist das Korn eingebracht.
Ach würd’s doch mal regnen, nur eine Nacht.

Damit die Pflanzen wieder sprießen,
ich mag nicht jeden Tag mehr gießen!

Regnen soll’s endlich und zwar ganz sacht.
Bitte etwas Regen, nur eine halbe Nacht.

Wie lange müssen wir noch leiden?
Es scheint, die dunklen Wolken meiden
unser Dorf, den Wald und jedes Feld.

Keine Wolke zu sehen am Himmelszelt.

Ich liege, kann nicht schlafen, es ist schon spät,
da spür ich, dass eine kühle Brise weht.
Mein Ohr vernimmt ein leises Rauschen,

ich eile ans Fenster, um zu lauschen.

Es regnet, ich hör es jetzt ganz genau,
voll heller Freude ins Dunkel ich schau.

Nun kann ich mich glücklich zur Ruhe legen,
mein Sehnen wurde erhört, endlich Regen.

Horst Bade
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� Besuch in der „Phänomenia“

Am 14. Juli 2022 besuchten wir, die
Kinder der Klasse 3 der Grundschule
Beutha, die „Phänomenia“ in Stollberg.
In dieser Ausstellung konnten wir die
Exponate anfassen, ausprobieren und
bestaunen. Besonders viel Freude
hatten wir beim spielerischen Erkennen
von optischen und physikalischen
Gegebenheiten.

Ein ganz besonderer Dank gilt Herrn
Yves Schlegel von der Firma ITSYS
Stollberg, der uns diesen unvergessli-
chen Aufenthalt durch die Kostenüber-
nahme des Eintrittspreises möglich machte.

Die ehemalige Klasse 3 der Grundschule Beutha,
Frau Kunze und Frau van Dijk

Text und Fotos: Grundschule Beutha

� Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
des FC Stollberg e.V. – 2022

Tag: Freitag, den 16.09.2022
Zeit: 18:30 Uhr
Ort: Vereinsraum/Sportpark

� Tagesordnung:
1. Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers
4. Bericht des Vorstands
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Diskussion zu Pkt. 4. bis 5.
7. Ausblick auf die kommende Saison 2022/2023
8. Vorstellung und Diskussion – Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

beim FCS
9. Abstimmung über Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beim FCS
10. Ausklang
Entsprechend können bis 5 Tage vor dem Termin der Mitgliederver-
sammlung noch Änderungen zur Tagesordnung durch die Mitglieder
laut Satzung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

Mit sportlichen Grüßen
Enrico Held, FC Stollberg e.V., Vorstandsvorsitzender

FC Stollberg e.V. � Mietrechtsberatung ab September in Stollberg

Der DMB-Mieterverein Südsachsen e. V. führt ab September
wieder die Mietrechtsberatung in der Beratungsstelle Stoll-
berg, Bahnhofstraße 1 (Fahrschule Raum), jeden 2. und 4. Mitt-
woch, von 13 bis 16 Uhr durch, Telefon: 0171 4285627.

DMB-Mieterverein Südsachsen e. V., Bockauer Talstraße 4,
08280 Aue, E-Mail: mieterverein-suedsachsen@t-online.de
Homepage: www.mieterverein-suedsachsen.de, 
Telefon 03771 20356, Fax: 03771 20223
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� GIEHT LUUS! Deine Heimat. Dein Projekt.

Kreativer Ideenwettbewerb der LEADER-Region
„Tor zum Erzgebirge“
Mach mit! Wer eine gute Projektidee hat, die Menschen bewegt und
unsere Region voranbringt, kann eines der begehrten 15 Preisgelder
gewinnen. Wir suchen Macherinnen und Macher aus allen Berei-
chen, kreative Ideen mit Herz und Verstand.

Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?
Bewerben können sich alle mit guten Ideen, also z.B. Bürgerinnen und
Bürger, Vereine, Initiativen, staatlich anerkannte Religionsgemein-
schaften, Unternehmen, Kindertagesstätten, Schulen/Schulklassen,
soziale Träger usw., die ein Projekt in der LEADER-Region „Tor zum
Erzgebirge“ umsetzen wollen. Diese besteht aus den 8 Mitgliedskom-
munen Stollberg, Oelsnitz/Erzgeb., Lugau, Neukirchen/Erzgeb.,
Jahnsdorf, Hohndorf, Niederdorf und Niederwürschnitz. Die Kommu-
nen selbst sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Was gibt es zu gewinnen?
Für den Wettbewerb wird ein Gesamtbudget von 30.000 Euro
ausgelobt:
1. Preis: 5.000 Euro
2. Preis: 4.000 Euro
3. Preis: 3.000 Euro
4. bis 9. Preis: jeweils 2.000 Euro
10. bis 15. Preis: jeweils 1.000 Euro

Mit welcher Projektidee kann ich mich beteiligen?
Lass Deiner Kreativität freien Lauf! Gefragt sind Macherinnen und
Macher, die in ihrem Umfeld etwas bewegen wollen. Begeistere uns
mit Deiner Projektidee und nimm uns mit in Deine Welt. Wir wollen
Projekte unterstützen, die einen positiven Einfluss auf die Gemeinde
und/oder die gesamte Region haben, vom Fahrradkino bis zum
Chorprojekt, vom Märchen-Wanderweg bis zur Bergbau-Rallye,
vom Kulinarik-Event bis zum Kleinkunst-Turnier.

Wie kann ich teilnehmen? 
Ganz einfach – Du beschreibst uns möglichst ausführlich und plau-
sibel Deine Projektidee, indem Du uns vier Fragen beantwortest.
Dazu nutzt Du bitte ausschließlich das Formular auf unserer Home-
page www.tor-zum-erzgebirge.de unter der Rubrik „Aufrufe“.
Wenn Du alles ausgefüllt hast, sendest Du das Dokument per E-Mail
an rm-torzumerzgebirge@steg.de und wartest auf unsere schriftli-
che Eingangsbestätigung. Dann ist Dein Projekt im Rennen und wir
drücken Dir die Daumen! Bitte beachten: die Einreichung ist
ausschließlich auf diesem elektronischen Wege möglich!

Welche Fristen sind einzuhalten?
Die Frist zur Einreichung Deiner Projektidee endet am 10. Oktober
2022 (23:59 Uhr elektronischer Posteingang beim Regionalmanage-
ment).

Wie werden die Preisträger gekürt?
Am 1. November wird sich eine Jury zusammenfinden und alle
Projektideen bewerten. Die Mitglieder dieses bunten Expert:innen-
gremiums kommen sowohl aus den Reihen unseres Trägervereins
als auch von Partnern aus der Kreativszene und der Regionalent-
wicklung. Die 15 Sieger werden schriftlich von uns benachrichtigt
und im Rahmen einer Preisverleihung am 21. November gewürdigt.

Was gibt es sonst noch zu beachten?
Bevor Du Deine E-Mail mit der Projektbeschreibung an uns absen-
dest, lies Dir bitte die Wettbewerbsbedingungen und die Hinweise
zum Datenschutz durch. Diese findest Du auf den Seiten 5 und 6
des Antragsformulars. Mit Einsendung Deiner Projektidee an uns
erklärst Du Dich mit beidem einverstanden.

Noch Fragen?
Dann ruf uns an! Unter der Telefonnummer 037295 905513 sind wir
für Dich erreichbar. Und wenn wir mal gerade keine Zeit zum Telefo-
nieren haben, rufen wir Dich zurück. Wir stehen auch per WhatsApp
und Signal unter der Mobilnummer 0151 26781553 zur Verfügung.
Ganz klassisch per E-Mail an rm-torzumerzgebirge@steg.de geht
natürlich auch. Und falls Du Unterstützung bei der Entwicklung oder
Qualifizierung Deiner Projektidee benötigst, stehen wir auch dafür
selbstverständlich kostenfrei an Deiner Seite.

Un itze gieht s luus!
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� Halbjahresabschluss der TG Stollberg 2022

Auch dieses Jahr gelang es mit Hilfe von Eltern, Großeltern und dem
Trainerteam den Halbjahresabschluss am Standort Stollberg würdig
abzuschließen.
Die rund 25 Sportler waren mit zahlreichen Eltern und Großeltern im
„Glückauf-Stadion“ Stollberg erschienen. Als Gäste vom LV90
konnten die Wirtschaftsleiterin Bianca Maneck und die Kinder- und
Jugendwartin Mandy Lindner begrüßt werden.
Im ersten Teil des Abschlusses wurde ein Drei-Kampf (Sprung/
Weit/Ball) der Kinder und Jugendlichen durchgeführt, welcher durch
die Eltern spannend beobachtet wurde. Als sportlichen Abschluss
wurde die 4x50m Staffel gelaufen, wobei auch eine Elternmann-
schaft erfolgreich an den Start ging.
Im zweiten Teil wurden die sportlichen Ergebnisse des letzten
halben Jahres ausgewertet und erfolgreiche Sportler prämiert. Die
Trainingsgruppe Stollberg erkämpfte sich 29 Medaillen (9 x Gold, 
15 x Silber, 5 x Bronze)

Folgende Nachwuchssportler sind auf Grund ihrer erfolgreichen
Leistungen zu erwähnen.
AK 8/9 – Karl Rudolph, Marla Friedrich
AK 10/11 – Izzi Voigt, Helene Pauli, Merle Friedrich, Nadine Geißler,
Anna Böttcher
AK 12/13 – Hanna Schubert, Leni Stückroth, Jocelin Matthes, Henry
Brendel
Die sportlichen Erfolge haben wir bei gemütlichem Beisammensein
mit Speis und Trank begeistert Revue passieren lassen, wobei der
vergnügliche Aspekt an dem Abend sicherlich im Fokus stand.  
Das Trainerteam bedankt sich bei allen Eltern, Großeltern und Spon-
soren über deren Unterstützung und Hilfe.

� Als Hinweis:
Ab September soll eine AG „Kindersport“ für Kinder im Vorschulalter
gegründet werden. Sportinteressierte Kinder aus Stollberg und
Umgebung sollen in spielerischer Form Grundlagen verschiedener
Sportarten unter fachgerechter Anleitung nähergebracht werden.
Auch Kinder der Klassen 1 bis 4 können sich dort sportlich betäti-
gen.
Interessenten können sich unter folgender E-Mail (diehertant@
gmail.com) anmelden oder am 30.08.2022 ab 16 Uhr zum Trainings-
auftakt persönlich im Stadion informieren.

Text/Bild: Eva Mehlhorn

Ehrung der Elternstaffel

die Trainingsgruppe Stollberg
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Ehrenamt des Monats, eine Kampagne des Erzgebirgskreises setzt
sich fortlaufend für Wertschätzung und Bewusstsein von ehrenamt-
lichem Engagement ein. Einmal im Monat werden ein Verein, eine
Initiative oder individuell engagierte Einzelpersonen mit dem Ehren-
amt des Monats ausgezeichnet.
Für sein umfassendes Engagement und jahrzehntelanges Wirken an
dieser Erfolgsgeschichte wurde Wolfgang Kunz, der seit 32 Jahren
ununterbrochen als Vorstandsvorsitzender die Geschicke des
Vereins TSV 57 Beutha leitet, auf Vorschlag seiner Vorstandskolle-
ginnen und -kollegen mit dem „Ehrenamt des Monats Juli“ ausge-
zeichnet. Er erhielt von der Fachstelle Ehrenamt des Erzgebirgskrei-
ses eine Urkunde, die erzgebirgische Holzfigur „HelD“ (Helfen und
Danken) sowie eine Einladung zum Großen Regionalpreis des
Erzgebirgskreises „ERZgeBÜRGER“.
Auch bei der Stadt Stollberg weiß man, was man Wolfgang Kunz
und dem Verein zu verdanken hat. Von Franziska Gall, Stellvertrete-
rin des Oberbürgermeisters, bekam Wolfgang Kunz einen Strauß
Blumen überreicht: „Im Vereinsraum hängt ein Bilderrahmen mit
einem Zitat aus einem alten Turnerlied – ‚Großes Werk gedeiht nur
durch Einigkeit‘. Dieses Zitat steht für mich sinnbildlich für die
hervorragende und kontinuierliche Arbeit, die von unseren Vereinen
geleistet wird. Die Lebensqualität im ländlichen Raum profitiert
deutlich davon, wenn ehrenamtlich Engagierte, wie hier, gemeinsam
an einem Strang ziehen.“ 

� „Ehrenamt des Monats Juli: Eine kleine Erfolgsgeschichte für den Sport“

Fachstelle Ehrenamt – Landratsamt Erzgebirge (Foto: Frank Wutzler)
Frank Wutzler (v. l. n. r.): Gunter Eilenberger – stellvertretender Vorsit-
zender, Franziska Gall – 1. Stellvertreterin des Oberbürgermeisters
der Stadt Stollberg, Wolfgang Kunz – Vorstandsvorsitzender, Elfi
Wohler – Schatzmeisterin, Erik Gläser – Leiter der Fachstelle Ehren-
amt beim Landratsamt Erzgebirgskreis 

� Juden in Stollberg

Auch in Stollberg gab es einst –
bis in die 1970er Jahre – jüdi-
sche Mitbürgerinnen und
Mitbürger. Wer erinnert sich
noch an sie, welche Namen und
Wohnhäuser haben Sie noch in
Erinnerung? Kennt jemand ihre
Schicksale während der NS-
Diktatur oder gibt es Erinnerun-
gen an Stollberger Juden zu
Zeiten der DDR? Gibt es Erinne-
rungen an die „Reichskristall-
nacht“ 1938 und die Demonstra-
tionen auf dem Hauptmarkt und
vor dem Strafgefängnis Hohen-
eck? Falls Sie etwas dazu beitra-
gen können, rufen Sie bitte im
Interimsbüro Hoheneck an
(037296 440417) und hinter -

lassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Professor Dr.
Appelius wird sich dann zeitnah persönlich mit Ihnen in Verbindung
setzen. Falls Sie sich per E-Mail melden möchten, können Sie auch
direkt an gedenkstaette@stollberg-erzgebirge.de senden.
Bildrecht: Dokumentationsstelle der Sächsischen
Gedenkstättenstiftung (Dresden) 
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876-0, E-Mail: info@riedel-verlag.de, www.riedel-verlag.de
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� Volkshochschule Stollberg –
Veranstaltungen mit Rechtsanwalt Olaf Schrodi

Die Teilnahme ist kostenfrei. Veranstaltungsort ist jeweils die

VHS Stollberg, Parkstraße 8.

Anmeldung unter www.vhs-erzgebirgskreis.de.

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung,
Patientenverfügung
Mittwoch, 07.09.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr
Ob bei Krankheit oder im Alter – gut versorgt möchte jeder sein.
Damit das auch gewährleistet ist, sollte man sich bereits in gesun-
den Tagen frühzeitig mit seinen Wünschen und Bedürfnissen im
Ernstfall auseinandersetzen. Mithilfe von Verfügungen und Voll-
machten können medizinische, betreuende und finanzielle Regelun-
gen im eigenen Sinne festgehalten werden.
Inhalt: Die eigenen Interessen wahren: Vorsorgemöglichkeiten im
Überblick; Vorsorgevollmacht, Bankvollmacht, Patienten-, Sorge-
rechts- und Betreuungsverfügung: Wirkung, Inhalt, Form; Neues zur
Patientenverfügung; Vorsorgeverfügungen und Vollmachten: mögli-
che Regelungen im Alltag; Vermögensangelegenheiten rechtzeitig
regeln; Erstellung, Aufbewahrung, Widerruf
� Kursnummer 422H1300

Erben und vererben – Mittwoch, 07.09.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr
Der Wunsch, beim Erbe Streitigkeiten zu vermeiden, ist für viele ein
Grund, schon zu Lebzeiten die Vermögensübertragung – insbeson-
dere bei Immobilien – festzulegen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Wer nicht möchte, dass die gesetzliche Erbfolge eintritt, sollte mit
einem Testament seine Wünsche regeln. Doch wie macht man das
am besten? Und wie beteiligt sich der Staat am Erbe? Wer sich
auskennt, kann die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und
seine Erben begünstigen.
Inhalt: Gesetzliche Erbfolge, Erbvertrag, Testament; Der letzte Wille:
Form, Inhalt, Wirkung; Das Pflichtteilsrecht bedenken; Den Nach-
lass prüfen, verwalten und teilen; Erbschaftssteuer; Schenken statt
vererben: wie oft, wie viel, an wen?; Die Erbschaft ausschlagen; Den
digitalen Nachlass regeln
� Kursnummer 422H1301
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Telefonseelsorge . . . . . . . 0800 1110111 oder 0800 1110222

Anonym – gebührenfrei – rund um die Uhr

Unfall, Brand, Rettungsdienst, Feuerwehr . . . . . . . . . . . . . 112

Verkehrsunfall, Überfall usw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Polizeirevier Stollberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

Bereitschaftsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116117

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Giftnotruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0361 730730

Störungsmeldungen für Stollberg

Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 2 666 005

Gas/Fernwärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 2 666 006

Trinkwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03763 405405

Abwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0172 3578636

Störungsmeldungen für Niederdorf

Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 2305070

Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0371 4514444

Trinkwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03763 405405

Abwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0172 3578636

WAD GmbH – Havarie- und Bereitschaftsdienst

Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am unterirdischen

öffentlichen oder privaten Abwasserkanalnetz bitten wir, unse-

ren 24-Stunden-Bereitschaftsdienst (auch an Sonn- und Feier-

tagen) unter der Telefonnummer 0172 3578636 zu benachrich-

tigen.

Ruhe bewahren, Notruf absetzen, erste Hilfe leisten!

Wo? – Was? – Wie? – Wer?

1. Wo ist der Ereignisort, Straße Haus-Nr., evtl. markante

Geländepunkte

2. Was ist geschehen – Brand, Unfall, Havarie

3. Wie viele Personen sind verletzt

4. Welche Verletzungen sind zu erkennen

5. Wer ruft an – evtl. Rückfragen abwarten

NOTRUFTAFEL

� Stellenangebote in Stollberg

� Mitarbeiter FTZ (m/w/d)
Arbeitsort: Stollberg 
Landratsamt Erzgebirgskreis
E-Mail-Adresse: karriere@kreis-erz.de
Telefon: +49 (0)3733 831-5265

� Pflegehilfskraft (w/m/d) für unser Altenpflegeheim in Stollberg
Arbeitsort: Zwickauer Straße 26g, 09366 Stollberg 
Diakonie Erzgebirge e.V.
E-Mail-Adresse: bewerbung@diakonie-erzgebirge.de
Telefon: +49 (0)3772 3733 73

� Leiter (m/w/d) IT-Support
� SAP-Systemadministrator (m/w/d)
� Projektmanager (m/w/d) IT
� Oberarzt und Facharzt für Unfallchirurgie/Orthopädie (m/w/d)

Arbeitsort: Stollberg 
Erzgebirgsklinikum gGmbH – Haus Stollberg
E-Mail-Adresse: bewerbung@kkh-stl.de
Telefon: +49(0)37296 53-112

� MES SAP Inhouse-Consultant (m/w/d)
� Meister (m/w/d)
� Lagerlogistiker (m/w/d)
� Einrichter (m/w/d) – Produktionsanlagen

Arbeitsort: Stollberg 
Murrelektronik GmbH Werk Stollberg
E-Mail-Adresse: jennifer.dittmar@murrelektronik.de
Telefon: +49 (0)37296 503-655

Vielleicht ist das für Sie passende Angebot dabei? Wir würden uns
sehr freuen! Viel Erfolg beim Finden Ihres neuen Jobs im Erzgebirge!
hERZliche Grüße Ihr Team vom Fachkräfteportal Erzgebirge

� Blutspendetermin

Für alle Spendetermine des DRK-
Blutspendedienstes Nord-Ost ist
eine Terminreservierung erforderlich.
Blutspendetermine Nord-Ost (blut-
spende-nordost.de).

Bitte beachten Sie ggf. aktuelle Ankündigungen auf der Websi-
te des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost unter www.blut-
spende-nordost.de  
Weitere Informationen zum Thema Blutspende werden unter
der kostenlosen Hotline 0800 11 949 11 erteilt. 

Auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen
Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am
Tag nach der Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte
gesund fühlt.

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht
am Freitag, den 16.09.2022
von 14:00 bis 18:00 Uhr
im DRK-Kreisverband Stollberg, Chemnitzer Straße 21.
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Nachdem sich die Oberdorfer zwei Jahre gedulden mussten,
konnte am 16. Juli endlich unser schönes Dorf- und Vereinsfest
wieder stattfinden. Die große Besucherzahl zeigte, wie sehr sich
alle auf das fröhliche Beisammensein freuten. 
Bereits am Freitagabend wurden alle Helfer und Sponsoren zu einer
feierlichen Dankesveranstaltung eingeladen. Ortsvorsteher Martin
Heß begrüßte die Gäste bevor Oberbürgermeister Marcel Schmidt
eine kurze Ansprache hielt und betonte, wie wichtig der Zusam-
menhalt und die gemeinsamen Veranstaltungen für das Dorfleben
sind. Als Dank erhielten die Helfer und Sponsoren eine kleine Later-
ne mit einer liebevollen Oberdorfer Gravur. Bei einem gemeinsamen
Abendessen und Musik saßen alle noch lange beieinander.
Am Samstagnachmittag eröffnete Ortsvorsteher Martin Heß das
Fest. Die „alte Oberdorfer Schulklasse“, ein Theaterstück, brach-
te die Zuschauer zum Lachen. Beim Kinderfest strahlten die klei-
nen Gesichter über beide Ohren. Neben spannenden Spielen,
einer tollen Bastelei, leckerer Zuckerwatte und Kinderschminken
gab es auch wieder die coolen Modellautos und Boote zu
bestaunen. Ein Highlight für die Kinder war die schöne Hüpfburg,
die nie leer stand.
Am späten Nachmittag stellten „die Lips“ ihre lustigen Kakadus
vor. Alle waren begeistert davon, was ein Kakadu alles kann. Die
Kinder durften sogar einen der Kakadus streicheln.
Direkt im Anschluss fuhr eine kleine Ponykutsche ihre Runden.
Danach warteten alle gespannt auf die bevorstehende Greifvogel-
vorführung. Auf der Wiese vor dem Feuerlöschteich versammelten
sich alle Interessieren. Als erstes setzte sich ein kleiner, frecher Falke
auf die Köpfe der Zuschauer, bevor zwei kleine Eulenjunge und
natürlich auch die großen Adler vorgeführt wurden.
Bei Musik und Tanz hatten alle viel Spaß – und als es dunkel war,
gab es noch ein Highlight: eine tolle Lasershow!
Es war ein gelungenes Fest, das keine Langeweile aufkommen ließ.
Wir danken allen ganz herzlich, die zum Gelingen dieses schö-
nen Festes beigetragen haben!
Text und Fotos: Ortschaftsrat Oberdorf

575 Jahre Oberdorf und 30 Jahre Verein der FFW Oberdorf – ein Grund ein großes Fest zu feiern!


































